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Erhöhter Kraftstoffverbrauch bei einem Hybridfahrzeug (R)

Der Käufer eines Kraftfahrzeugs (hier:  eines gebrauchten Hybridfahrzeugs) darf Angaben des

Fahrzeugherstellers zum Kraftstoffverbrauch regelmäßig nur so verstehen, dass die angegebenen

Werte in einem standardisierten Verfahren auf einem Prüfstand ermittelt wurden und der – insbe-

sondere von der individuellen Fahrweise abhänge – tatsächliche Kraftstoffverbrauch beim Betrieb

des Fahrzeugs unter realen Bedingungen höher sein kann. Gleiches gilt  für Angaben, die der

Verkäufer des Fahrzeugs zu dessen Kraftstoffverbrauch unter Bezugnahme auf die – hier in einem

Datenblatt enthaltenen – Herstellerangaben macht. Der Käufer darf lediglich erwarten, dass die

seitens des Fahrzeugherstellers angegebenen Verbrauchswerte unter standardisierten Testbedin-

gungen reproduzierbar sind (ebenso OLG Hamm, Urt. v. 07.02.2013 – I-28 U 94/12, juris Rn. 37).

OLG München, Beschluss vom 17.11.2020 – 23 U 3551/20

(vorangehend: LG München II, Urteil vom 15.05.2020 – 13 O 4777/16)

Der nach § 522 II 2 ZPO ergangene Hinweisbeschluss des OLG München ist zusammen mit dem erstins-

tanzlichen Urteil des LG München II hier veröffentlicht.

Probleme beim Autokauf?

Als spezialisierter Rechtsanwalt helfe ich Ihnen gerne weiter – ganz gleich, ob Sie Käufer oder Verkäufer sind. In-

teressiert? Nutzen Sie das Kontaktformular auf https://autokaufrecht.info/sofortberatung/ oder rufen Sie mich un-

verbindlich an

(0 23 27) 8 32 59-99.
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